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Text 

Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 5. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens, für das gemäß §§ 3 oder 3a eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hat bei der Behörde einen Genehmigungsantrag 
einzubringen, der die nach den Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung des Vorhabens 
erforderlichen Unterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils erforderlichen Anzahl 
enthält. Diese Dokumente sind, soweit technisch möglich, elektronisch einzubringen. Die Behörde kann 
weitere Vorgaben zur elektronischen Einbringung, zur Verfahrensführung, zur Strukturierung von 
Unterlagen und zu Mindestinhalten festlegen. Nicht als erforderlich gelten Nachweise über 
Berechtigungen, soweit diesbezüglich in einer Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten 
vorgesehen ist. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und in welcher Weise 
er/sie die Öffentlichkeit vom Vorhaben informiert hat. Projektunterlagen, die nach Auffassung des 
Projektwerbers/der Projektwerberin Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind besonders zu 
kennzeichnen. 

(2) Fehlen im Genehmigungsantrag Unterlagen gemäß Abs. 1 oder sind die Angaben in der 
Umweltverträglichkeitserklärung unvollständig, so hat die Behörde, auch wenn sich dies erst im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens ergibt, dem Projektwerber/der Projektwerberin gemäß § 13 Abs. 3 AVG 
unverzüglich die Ergänzung des Genehmigungsantrages oder der Umweltverträglichkeitserklärung 
aufzutragen. Bei Erteilung eines Verbesserungsauftrages sind allfällige gemäß § 4 ergangene 
Stellungnahmen der Behörde sowie gemäß § 6 Abs. 2 erfolgte Abstimmungen zwischen Behörde und 
Projektwerber/Projektwerberin zu berücksichtigen. Die Behörde kann festlegen, dass bestimmte Angaben 
und Unterlagen, die nicht für die Abschätzung der Umweltauswirkungen notwendig sind, erst in einem 
späteren Verfahrensstadium nachgereicht werden können. 

(3) Die Behörde hat unverzüglich den mitwirkenden Behörden den Genehmigungsantrag, die sie 
betreffenden Projektunterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme zu 
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übermitteln. Die Behörden gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 haben an der fachlichen und rechtlichen Beurteilung des 
Vorhabens im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken und Vorschläge für die erforderlichen Fachbereiche 
und jeweiligen Fachgutachter/innen zu erstatten. 

(4) Dem Umweltanwalt und der Standortgemeinde ist die Umweltverträglichkeitserklärung 
unverzüglich zu übermitteln. Diese können dazu binnen vier Wochen Stellung nehmen. 

(5) Sonstige Formalparteien und Amtsstellen, die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften 
zu beteiligen sind, hat die Behörde über das Einlangen des Genehmigungsantrages zu informieren. Sind 
in den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften Gutachten ausdrücklich vorgesehen, sind diese 
einzuholen. 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des Verfahrens auf 
unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten Genehmigungsvoraussetzungen in einem 
Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, 
Projektmodifikationen oder Ausgleichsmaßnahmen nicht behoben werden können. 

(7) Ergänzend zu § 39 Abs. 2 zweiter Satz AVG kann die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag 
eines Projektwerbers/einer Projektwerberin bestimmen, dass für zwei oder mehrere im Anhang 1 
angeführte Vorhaben, die in einem räumlichen Zusammenhang stehen, die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Umweltverträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende Bewertung, 
Stellungnahmen, Konsultationen nach § 10, allfällige öffentliche Erörterung) gemeinsam durchzuführen 
ist. 
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